
 

BAFA-Unternehmensberatung  
  
Antragsberechtigte Unternehmen  
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die:  

- Rechtlich selbständig und im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder 
der Freien Berufe tätig sind.  

- Ihren Unternehmenssitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland haben.  
- Weniger als 250 Personen beschäftigen.  
- Einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder eine 

Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben.  
- Neu gegründete Unternehmen, die noch keinen Jahresabschluss erstellt 

haben, können die Angaben schätzen.  
 
Nicht antragsberechtigt sind:  

- Unternehmen und Angehörige der Freien Berufe in Unternehmens- oder 
Wirtschaftsberatung, Steuerberatung, Rechtsanwaltschaft, etc.  

- Unternehmen, die bereits als Beratungsunternehmen im 
Förderprogramm tätig waren.  

- Unternehmen mit laufendem Insolvenzverfahren oder vergleichbarem 
Verfahren.  

- Unternehmen in Verbindung mit Religionsgemeinschaften oder 
juristischen 

- Personen des öffentlichen Rechts.  
- Gemeinnützige Unternehmen, Vereine und Stiftungen.  
- Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärerzeugung, Fischerei und 

Aquakultur (gemäß EU-Verordnung Nr. 1407/2013).  
- Beratungen durch Angehörige im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 des 

Strafgesetzbuches.  
 
 
Förderfähige Beratungsinhalte  
Gefördert werden:  

- Konzeptionell und individuell durchgeführte Beratungen zu 
wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen 
der Unternehmensführung.  

- Beratungen zur Einführung oder Anpassung eines 
Qualitätssicherungssystems bei Ärztinnen, Zahnärztinnen, 
Psychotherapeutinnen und Heilpraktikerinnen.  



 

 

 
Nicht gefördert werden:  

- Beratungsmaßnahmen mit anderen öffentlichen Zuschüssen oder EU-
Mitteln (Kumulierungsverbot).  

- Beratungen mit Vermittlungstätigkeiten oder Verkauf von Berater-
eigenen Waren/Dienstleistungen.  

- Beratungen, die überwiegend Rechts-, Versicherungsfragen oder 
steuerberatende Tätigkeiten beinhalten.  

- Gutachterliche Stellungnahmen.  
- Beratungen, die gegen geltende Rechtsvorschriften oder EU-Zielsetzungen 

verstoßen.  
- Beratungen, die sich überwiegend auf Fördermittel beziehen.  

 
 
Rahmenbedingungen und Anforderungen  
Beratungsdauer: Maximal 5 Tage (40 Stunden), die innerhalb von sechs Monaten 
nach Erhalt des Informationsschreibens abgerechnet werden müssen.  
Beratungsbericht: Muss einen individuellen Bezug zum Unternehmen enthalten 
und folgende Punkte umfassen:  

- Beschreibung des Unternehmens und des Beratungsauftrags.  
- Analyse der Unternehmenssituation.  
- Benennung und Ursachenanalyse der Schwachstellen.  
- Detaillierter Maßnahmenplan zur Überwindung der Schwachstellen.  
- Handlungsempfehlungen und Umsetzungshinweise.  
- Fragebogen zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen des ESF Plus 

(Gleichstellung, Nichtdiskriminierung, ökologische Nachhaltigkeit).  
 
 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen  
Zuwendungsart: nicht rückzahlbarer Zuschuss zum Beraterhonorar.  
Zuwendungsumfang: Förderfähige Beratungskosten betragen maximal 3.500 
Euro.  
Zuschusshöhe:  

- In den neuen Bundesländern (mit Regionen Lüneburg und Trier, ohne 
Land Berlin und Region Leipzig): 80 % der förderfähigen Beratungskosten, 
maximal 2.800 Euro.  

- In den alten Bundesländern (mit Land Berlin und Region Leipzig, ohne 
Regionen Lüneburg und Trier): 50 % der förderfähigen Beratungskosten, 
maximal 1.750 Euro.  



 

 

 
 
Anzahl der möglichen Beratungen  
Je Antragsteller können innerhalb der Geltungsdauer der Förderrichtlinie mehrere 
Beratungen gefördert werden, jedoch insgesamt nicht mehr als zwei pro Jahr und 
maximal fünf innerhalb der Richtliniendauer.  


